
Identität des Versicherers
Versicherer ist die Würzburger Versicherungs-AG,
Sitz des Unternehmens: Würzburg
Handelsregister: Amtsgericht Würzburg HRB 3500

Ladungsfähige Anschrift und Vertretungsberechtigte des Versicherers
Würzburger Versicherungs-AG
Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg
Vertreten durch den Vorstand:
Dr. Klaus Dimmer (Vors.), Dirk Guß, Daniela Streich

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und zuständige Aufsichtsbehörde
Die Würzburger Versicherungs-AG ist in ihrer Hauptgeschäftstätigkeit auf die
Reise-, Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung fur private Haushalte speziali-
siert. 
Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die:
Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
Tel.: 0228 41080, Fax.: 0228 4108 1550, E-Mail: poststelle@bafin.de

Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen
Entfällt für die Würzburger Versicherungs-AG.

Vertragsgrundlagen
Grundlage des Versicherungsvertrages sind der Antrag, der Versicherungsschein
und etwaige Nachträge. Es gelten je nach gewünschtem Deckungsumfang die All-
gemeinen Versicherungsbedingungen, Besondere Bedingungen und Zusatzbedin-
gungen zu den entsprechenden Produkten, sowie eventuell mit Ihnen getroffene
Vereinbarungen und die gesetzlichen Bestimmungen. Maßgeblich für den Gel-
tungsbereich der Bedingungen ist der gewählte Deckungsumfang laut Antrag, Ver-
sicherungsschein und eventueller Nachträge. Einzelheiten zu den Vertrags- 
grundlagen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.

Wesentliche Merkmale der Leistungen
Die versicherten Leistungsarten ergeben sich aus dem Antrag und dem Versiche-
rungsschein. Die Entschädigung wird fällig, wenn die Leistungspflicht der Würzbur-
ger Versicherungs-AG dem Grunde und der Höhe nach von uns festgestellt ist. Die
Auszahlung der Entschädigung erfolgt danach binnen 2 Wochen. Einzelheiten zu
den versicherten Leistungen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.

Gesamtpreis und Preisbestandteile
Der zu entrichtende Gesamtpreis ergibt sich aus dem Umfang des von Ihnen ge-
wählten Versicherungsschutzes und ist dem Antrag zu entnehmen. Er beinhaltet
auch die Versicher ungssteuer und gegebenenfalls die Ratenzahlungszuschläge.
Einzelheiten zum Preis und seinen Bestandteilen entnehmen Sie bitte dem Pro-
duktinformationsblatt.
Es fallen keine weiteren Gebühren oder Kosten an, außer eventuellen Mahnge-
bühren sowie den uns entstandenen Kosten bei Nichteinlösung im Rahmen eines
Lastschrifteinzugsverfahrens trotz erteiltem Abbuchungsauftrag. Wenn Sie uns an-
rufen, ein Fax oder E-Mail senden, so gelten dabei die Preise Ihres Telekommuni-
kations- oder Mobilfunkanbieters.

Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung
Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig vom Bestehen des Widerrufs-
rechts - sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht vor
dem im Versicher ungsschein genannten Versicherungsbeginn. Alle weiteren Bei-
träge (Folgebeiträge) sind jeweils zum vereinbarten Fälligkeitstag zu zahlen.

Befristung und Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen
Die zur Verfügung gestellten Informationen sind zeitlich unbefristet gültig.

Beginn des Vertrages, Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer der Bindefrist
bei Antragstellung
Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärun-
gen zustande. Ihre Willenserklärung ist der Antrag oder falls der Vertrag im Wege
des Fernabsatzgesetzes zustande kommt, Ihre diesbezügliche Vertragserklärung;
unsere Willenserklärung ist der Versicherungsschein. Der Vertrag kommt mit Zu-
gang des Versicherungsscheins bei Ihnen rechtlich zustande. Der Versicherungs-
schutz beginnt erst mit Zahlung der geschuldeten Prämie (Erstprämie), jedoch
nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt des Versicherungsbeginns. Wird die Erst-
prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt gezahlt, so beginnt
der Versicher ungsschutz ab diesem Zeitpunkt. Das gilt jedoch nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass Sie die Nichtzahlung oder die verspätete Zahlung nicht zu vertreten
haben.  Sie sind zwei Wochen an Ihren Antrag gebunden (Antragsbindefrist).

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angaben von
Gründen in Textform (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt zu
dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmun-
gen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die Vertragsinfor-
mation gemäß § 7 des Versicherungsvertragsgesetzes sowie eine ordnungsgemäße
Belehrung über das Widerrufsrecht und die Rechtsfolgen zugegangen sind. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an die Würzburger Versicherungs-AG, 
Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg, Telefax 0931 2795 290; E-Mail: info@wuerzbur-
ger.com.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufes endet Ihr Versicherungsschutz und wir wer-
den die entrichteten Beiträge zurückzahlen.

Laufzeit und Ende des Vertrages, Kündigungsrecht
Die mögliche Laufzeit des Vertrages ist dem Antrag zu entnehmen. Der Versiche-
rungsvertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spä-
testens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres die Kündigung
in Schriftform zugegangen ist. Es sei denn, es wurde vereinbart, dass der Vertrag
nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer mit Ablauf des letzten Tages der Ver-
tragszeit endet. Einzelheiten zu Laufzeit und Ende des Vertrages entnehmen Sie
bitte dem Produktinformationsblatt.

Gerichtsstand
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. Klagen gegen die
Würzburger Versicherungs-AG können in Würzburg, oder an dem Ort, an dem Sie
zum Zeitpunkt der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines sol-
chen Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, erhoben werden.

Sprache
Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation während
der Vertragslaufzeit ist Deutsch.

Außergerichtliches Schlichtungs- und Beschwerdeverfahren
Unsere Versicherung ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Sie
können deshalb das kostenlose und außergerichtliche Schlichtungsverfahren in
Anspruch nehmen, wenn Sie mit einer unserer Entscheidungen nicht zufrieden
sind. Schlichtungsgesuche und Beschwerden können an die Schlichtungs- und Be-
schwerdestelle gerichtet werden:
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Tel.: 0180 422 4424 (0,24 Euro je Anruf), Fax: 0180 422 4425
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.versicherungsombudsmann.de
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt. Wenn Sie
mit unseren Entscheidungen nicht einverstanden sind, oder Meinungsverschie-
denheiten bei der Vertragsabwicklung auftreten, können Sie sich an den Vorstand
der Würzburger Versicher ungs-AG oder auch an die oben genannte Aufsichtsbe-
hörde wenden.

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
Auslandsreise-Rückholkosten-Versicherung (AVB-ARH 2008)

1. Was ist versichert?
2. Wann beginnt der Versicherungsschutz und wann muss dieser 

abgeschlossen werden?
3. Welche Kosten werden erstattet?
4. Welche Einschränkungen gibt es bei der Leistungspflicht?
5. Wann wird die Versicherungsleistung ausgezahlt?
6. Wann endet der Versicherungsschutz?
7. Was gilt bei der Beitragszahlung?
8. Was ist im Versicherungsfall zu beachten (Obliegenheiten)?
9. Welche Folgen haben Obliegenheitsverletzungen?
10. Was gilt, wenn Ansprüche gegen Dritte bestehen?
11. Wann können Forderungen aufgerechnet werden?
12. Was ist bei Mitteilungen an die Würzburger zu beachten?
13. Wie kann der Vertrag nach einem Schaden gekündigt werden?
14. Welches Gericht ist zuständig?
15. Anschrift der Würzburger
16. Maklerklausel

1. Was ist versichert?
1.1 Die Würzburger bietet Versicherungsschutz auf Reisen außerhalb des Heimat-
landes der versicherten Person für den Ersatz der Kosten eines Rücktransportes
erkrankter oder verletzter Personen vom Aufenthaltsort im Ausland zu einem ge-
eigneten, nächstliegenden Krankenhaus am Wohnort der versicherten Person zur
medizinisch notwendigen stationären Krankenhausbehandlung.
1.2 Die Versicherung kann für eine einzelne Person oder als Familienversicherung
abgeschlossen werden. Als Familienangehörige gelten auch der ständige Lebens-
partner und die ständig im gemeinsamen Haushalt lebenden unterhaltsberechtig-
ten Kinder der versicherten Person/en bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder
soweit sich die Kinder noch in schulischer Ausbildung befinden und noch keinen ei-
genen Hausstand gegründet haben.
1.3 Der Versicherungsschutz besteht während der Auslandsreisen, die von der/den
versicherten Personen innerhalb eines Versicherungsjahres angetreten werden.
1.4 Versicherungsfähig sind Personen mit ständigem Wohnsitz in den Ländern der
EU sowie der Schweiz und Norwegen.
1.5 Diese Versicherung wird in der Form der Schadenversicherung gegen feste Prä-
mie betrieben.
1.6 Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungs-
schein, dem Antragsvordruck, besonderen schriftlichen Vereinbarungen bzw. Be-
sonderen Bedingungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie den
in der Bundesrepublik Deutschland gültigen gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt
insbesondere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach
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Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind.
Für die Entschädigung der versicherten Kosten gemäß Nr. 1 gelten die Ent    schä   -
digungsgrenzen gemäß Ziff. 4.

2. Wann beginnt der Versicherungsschutz und wann muss dieser 
abgeschlossen werden?

2.1 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt (Versiche-
rungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages und nicht
vor Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrages. Wird eine Einzugsermächtigung
erteilt, gilt der Beitrag mit Zugang der Einzugsermächtigung bei der Würzburger
oder dem bevollmächtigten Makler als gezahlt, sofern die Lastschrift beim Geld-
institut bei Vorlage eingelöst wird.
2.2 Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten
sind, wird nicht geleistet.
2.3 Der Versicherungsvertrag muss vor Antritt der Reise abgeschlossen werden.
Bei Versicher ungsverträgen, die erst nach Beginn einer Auslandsreise abgeschlos-
sen werden, besteht Versicherungsschutz erst mit Antritt einer neuen Auslands-
reise.
2.4 Der Versicherungsvertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit
abgeschlossen. Bei einer Vertragsdauer von mehr als einem Jahr verlängert sich
der Versicherungsvertrag um jeweils ein Jahr, wenn dieser nicht durch den Versi-
cherungsnehmer oder durch die Würzburger spätestens drei Monate vor dem Ab-
lauf des jeweiligen Versicher ungsjahres gekündigt wird.
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass
es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

3. Welche Kosten werden erstattet?
Erstattungsfähig sind
3.1 Kosten für den medizinisch oder ärztlich verordneten Rücktransport gem. Zif-
fer 1.1. Weiterhin ersetzt die Würzburger im Versicherungsfall die Kosten der et-
waigen ärztlichen oder sonstigen medizinischen Betreuung während des Rück  -
transportes.
3.2 Kosten der Überführung bei Tod der versicherten Person/en;
3.3 Kosten fur Suchflüge für vermisste, ständig im gemeinsamen Haushalt lebende
unterhaltsberechtigte Kinder des Versicherungsnehmers oder dessen ständigen
Lebenspartners bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. Derartige Suchflüge sind
nur erstattungsfähig, soweit die Suche mit herkömmlichen Methoden erfolglos
war, das/die Kind/er seit mindestens 24 Stunden polizeilich als vermisst gemeldet
ist/sind und das Gebiet des Sucheinsatzes, in dem das/die Kind/er als vermisst
gilt/gelten, von amtlicher Stelle oder von der Polizei auf einen Radius von höch-
stens 200 Kilometern begrenzbar ist und sich innerhalb Europas im geographischen
Sinne befindet.

4. Welche Einschränkungen gibt es bei der Leistungspflicht
und bis zu welcher Höhe werden die Kosten erstattet?

Erstattungsfähig sind Mehraufwendungen
4.1 für den medizinisch notwendigen oder ärztlich verordneten Rücktransport
gemäß Ziff. 1 Nr. 1. bis zu der im Versicherungsschein vereinbarten Höhe. Weiter-
hin ersetzt die Würzburger im Versicherungsfall die Kosten der etwaigen ärztli-
chen oder sonstigen medizinischen Betreuung während des Rücktransportes.
Soweit medizinische Gründe nicht entgegenstehen, ist das jeweils kostengünstig-
ste Transportmittel zu wählen. Die durch den Rücktransport ersparten Fahrtkosten
werden auf die Versicherungsleistung angerechnet.
4.2 für die Überführung bei Tod einer versicherten Person gemäß Ziff. 3, Nr. 1 a)
vom europäischen Ausland im geographischen Sinne in das Inland bis zu einer
Höhe von 5.000,00 Euro, fürdie Überführungskosten vom außereuropäischen Aus-
land oder wahlweise die Bestattung am Sterbeort bis zu einer Höhe von 10.000,00
Euro.
4.3 für die Suchflüge für vermisste Kinder gemäß Ziff. 3 Nr. 3 bis zu einem Anteil von
75 %, maximal jedoch bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. Darüber
hinaus ist die Anzahl auf einen Suchflug sowie dessen Dauer auf zwei Stunden pro
Kind und Jahr begrenzt.
4.4 Ein Ersatzanspruch besteht nicht, soweit der Versicherungsnehmer oder die
versicherte Person Ersatz aus einem anderen, eigenen Versicherungsvertrag be-
anspruchen kann. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf allgemeinere Versiche-
rungen wie etwa Krankenversicherungen oder Schutzbriefversicherungen und zwar
auch dann, wenn diese ihrerseits eine Subsidiaritätsklausel enthalten sollten. Im
Hinblick auf solche Versicherungen gilt die Versicherung nach diesem Vertrag als
speziellere Versicherung.
4.5 Bestreitet der andere Versicherer schriftlich seine Eintrittspflicht, so erfolgt in-
soweit jedoch eine Vorleistung im Rahmen dieses Vertrages. Der Versicherungs-
nehmer bzw. die versicherte Person haben alles ihnen Mögliche und Zumutbare zu
unternehmen, um dazu beizutragen, dass die Ansprüche gegen andere Versicherer
verfolgt werden können.

Keine Leistungspflicht besteht für
4.6 Rücktransporte oder Überführungskosten aufgrund von Gesundheitsschäden
oder Todesfällen, die durch Kriegsereignisse und innere Unruhen verursacht wor-
den sind. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte/n Person/en
auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen be-
troffen wird/werden. Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten
Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staates,
in dem sich die versicherte Person aufhält;
4.7 Rücktransporte
a) infolge Krankheit von der bei Reiseantritt feststand, dass sie bei planmäßiger 

Durchführung der Reise zu erheblichen Komplikationen führt, es sei denn, dass

die Reise wegen des Todes des Ehegatten oder ständigen Lebenspartners oder
eines Verwandten ersten Grades der versicherten Person/en unternommen 
wurde;

b) infolge Krankheit oder Unfall zu deren Behandlung oder deren Folgebehand-
lung die Auslandsreise angetreten wurde;

c) anlässlich einer beruflichen Sportausübung;
d) aufgrund von Vorsatz einschließlich Selbstmord, Selbstmordversuch und auf 

Sucht, wie Alkohol, Drogen etc. beruhende Krankheiten oder Unfälle 
einschließlich deren Folgen sowie für Entzugs- und Entwöhnungsbehand-
lungen;

5. Wann wird die Versicherungsleistung ausgezahlt?
5.1 Die Würzburger ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Rechnungsurschriften
vorgelegt und die erforderlichen Nachweise erbracht sind; diese werden Eigentum
der Würzburger. Wurden die Originalbelege einem anderen Versicherer zur Er-
stattung vorgelegt, so genügen Rechnungszweitschriften, wenn darauf der andere
Versicherer seine Leistungen oder Ablehnung vermerkt hat. Von allen fremdspra-
chigen Belegen, die für die Versicherungsleistungen erheblich sind, sind auf unser
Verlangen deutschsprachige Übersetzungen beizubringen. Die anfallenden Kosten
hierfür trägt die versicherte Person.
5.2 Alle Belege müssen den Namen des Behandlers, den Vor- und Zunamen und
das Geburtsdatum der behandelten Person sowie die Krankheitsbezeichnung und
die einzelnen ärztlichen Leistungen mit Behandlungsdaten enthalten.
5.3 Zum Nachweis eines medizinisch notwendigen Rücktransports ist eine ärztli-
che Bescheinigung über die medizinische Notwendigkeit einzureichen. Neben der
Begründung für die medizinische Notwendigkeit des Rücktransportes muss die
ärztliche Bescheinigung auch die genaue Krankheitsbezeichnung enthalten.
5.4 Bei der Geltendmachung von Überführungs- bzw. Bestattungskosten ist eine
amtliche oder ärztliche Bescheinigung über die Todesursache einzureichen.
5.5 Bei der Geltendmachung von Suchflügen für Kinder gem. Ziff. 3 Nr. 3 sind die po-
lizeilich bescheinigte Vermisstenmeldung, sowie polizeilich bestätigte Nachweise
über die Erfolglosigkeit der herkömmlichen Suchmethoden und die Eingrenzung
des Suchgebietes einzureichen. Alle Belege müssen den Vor- und Zunamen und
das Geburtsdatum des/der vermissten Kindes/ Kinder enthalten.
5.6 Die Würzburger ist berechtigt, an den Überbringer oder Übersender von ord-
nungsgemäßen Nachweisen zu leisten, es sei denn, der Würzburger sind begrün-
dete Zweifel an der Legitimation des Überbringers oder Übersenders bekannt.
5.7 Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden zum Kurs des Tages,
an dem die Belege bei der Würzburger eingehen, in Euro umgerechnet. Als Tages-
kurs gilt für gehandelte Währung der amtliche Devisenkurs, Frankfurt, für nicht
gehandelte Währungen muss der Kurs gemäß „Währungen der Welt“, Veröffentli-
chungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt, nach jeweils neuestem Stand, es
sei denn, dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen nach-
weislich zu einem ungünstigeren Kurs erworben wurden und dies durch eine Än-
derung der Währungsparitäten bedingt war.
5.8 Kosten für die Überweisung von Versicherungsleistungen - mit Ausnahme einer
Überweisung auf ein inländisches Konto - können von den Leistungen abgezogen
werden.
5.9 Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch ver-
pfändet werden.

6. Wann endet der Versicherungsschutz?
6.1 Der Versicherungsschutz endet - auch für schwebende Versicherungsfälle - je-
weils mit Beendigung der Reise bzw. des Versicherungsverhältnisses oder mit Be-
endigung des Rücktrans portes gemäß Ziff. 3.
6.2 Das Versicherungsverhältnis endet mit dem Tod der versicherten Person/en.
Bei einer Familienversicherung haben die versicherten Personen jedoch das Recht,
das Versicherungsverhältnis unter Benennung der künftigen versicherten Per-
son/en fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb zweier Monate nach dem Tod der
verstorbenen versicherten Person/en abzugeben.
6.3 Das Versicherungsverhältnis endet, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist,
mit dem Wegzug der versicherten Person/en aus dem Tätigkeitsgebiet der
Würzburger.
6.4 Der Versicherungsvertrag endet, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, mit
dem Wegzug des Versicherungsnehmers aus dem Tätigkeitsgebiet der Würzbur-
ger. Sofern eine Firma Versicherungsnehmer ist, mit Verlegung des Firmensitzes
aus dem Tätigkeitsgebiet der Würzburger oder mit Löschen aus dem Handelsregi-
ster, es sei denn, dass eine anderweitige Vereinbarung getroffen wird.

7. Was gilt bei der Beitragszahlung?
Der Beitrag gilt für ein Versicherungsjahr und ist bei Abschluss des Versiche-
rungsvertrages, der jeweilige Folgebeitrag zu Beginn eines jeden Versicherungs-
jahres zu zahlen. Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt,
finden die Bestimmungen des § 37 Versicherungsvertragsgesetz Anwendung, d .h.
die Würzburger kann vom Vertrag zurücktreten. Wird ein Folgebeitrag nicht recht-
zeitig gezahlt, finden die Bestimmungen des § 38 Versicher ungsvertragsgesetzes
Anwendung.

8. Was ist im Versicherungsfall zu beachten (Obliegenheiten)?
8.1 Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person sind verpflichtet den Ein-
tritt des Versicherungsfalles unverzüglich der Würzburger anzuzeigen.
8.2 Die versicherte Person ist verpflichtet, alles zu vermeiden, was zu einer unnö-
tigen Kostenerhöhung führen könnte.
8.3 Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person haben sämtliche Belege
bis zum Ablauf der ersten zwei Wochen nach Beendigung des Rücktransportes, der
Überführung oder desSuchfluges einzureichen.
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8.4 Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person haben auf Verlangen der
Würzburger jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles
oder der Leistungspflicht der Würzburger und ihres Umfanges erforderlich ist.
8.5 Auf Verlangen der Würzburger ist die versicherte Person verpflichtet, sich durch
einen von der Würzburger beauftragten Arzt untersuchen zu lassen.
8.6 Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person sind auf Verlangen der
Würzburger verpflichtet, die Einholung von erforderlichen Auskünften zu ermög-
lichen. Hierzu ist die Würzburger zu ermächtigen, jederzeit Auskünfte über frü-
here, bestehende und bis zum Ende des Vertrages eintretende Krankheiten,
Unfallfolgen und Gebrechen sowie über beantragte, bestehende und beendete Per-
sonenversicherungen einzuholen. Dazu darf die Würzburger Ärzte, Zahnärzte, Heil-
praktiker, Krankenanstalten aller Art, Versicherungsträger, Gesundheits- und
Versorgungsämter befragen. Diese sind von ihrer Schweigepflicht zu befreien und
zu ermächtigen, der Würzburger alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

9. Welche Folgen haben Obliegenheitsverletzungen?
Macht der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person entgegen der ver-
traglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nichtwahrheitsgemäße Angaben
oder stellt der Versicher ungsnehmer bzw. die versicherte Person der Würzburger
vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur Verfügung oder verletzen diese son-
stige vertragliche Obliegenheiten, verliert der Versicherungsnehmer bzw. die ver-
sicherte Person ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstößt der
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person grob fahrlässig gegen diese Ob-
liegenheiten, verliert der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ihren
Anspruch zwar nicht vollständig, aber die Würzburger kann die Leistung im Ver-
hältnis zur Schwere ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person nachweisen, dass der Versi-
cherungsnehmer bzw. die versicherte Person die Obliegenheit nicht grob fahrläs-
sig verletzt haben. Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur
Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleibt die Würzburger jedoch inso-
weit zur Leistung verpflichtet als der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte
Person nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsver-
letzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war. Die vollständige und teil-
weise Leistungsfreiheit der Würzburger hat bei Verletzung einer nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur
Voraussetzung, dass die Würzburger den Versicherungsnehmer bzw. die diese
Rechtsfolge hingewiesen hat. Verletzt der Versicherungsnehmer bzw. die versi-
cherte Person die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaf-
fungvon Belegen arglistig wird die Würzburger in jedem Fall von ihrer Verpflichtung
zur Leistung frei.

10. Was gilt, wenn Ansprüche gegen Dritte bestehen?
10.1 Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Schadenersatzan-
spruche nicht versicherungsrechtlicher Art gegen Dritte, so besteht, unbeschadet
des gesetzlichen Forder ungsübergangs gemäß § 86 VVG die Verpflichtung, diese
Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Kostenersatz gelei-
stet wird, an die Würzburger schriftlich abzutreten. Der Versicherungsnehmer bzw.
die versicherte Person haben ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses
Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form und Fristvor-
schriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch die Würzburger soweit
erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte
Person diese Obliegenheit vorsätzlich, ist die Würzburger zur Leistung insoweit
nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen
kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist die Würzbur-
ger berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers bzw. des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person.
10.2 Soweit der Versicherte von schadenersatzpflichtigen Dritten Ersatz der ihm
entstandenen Aufwendungen erhalten hat, ist die Würzburger berechtigt, den Er-
satz auf ihre Leistungen anzurechnen.

11. Wann können Forderungen aufgerechnet werden?
Sie können gegen Forderungen der Würzburger nur aufrechnen, soweit die Ge-
genforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

12. Was ist bei Mitteilungen an die Würzburger zu beachten?
Willenserklärungen und Anzeigen muss der Versicherungsnehmer bzw. die versi-
cherte Person in Textform gegenüber der Würzburger abgeben. Zu ihrer Entge-
gennahme sind Versicherungsvermittler nicht berechtigt.

13. Wie kann der Vertrag nach einem Schaden gekündigt werden?
13.1 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Parteien den Versiche-
rungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären und muss späte-
stens einen Monat nach Leistung oder - im Falle eines Rechtsstreits - nach
Klagerücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils zugegang -
en sein. Die Würzburger hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten;
die Kündigung wird in keinem Falle vor Beendigung der laufenden Reise wirksam.
Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann dieser bestimmen, dass seine Kündi-
gung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens
zum Abschluss der laufenden Versicherungsperiode.
13.2 Hat die Würzburger gekündigt, so sind wir verpflichtet, für die noch nicht abge-
laufene Versicherungsperiode den entsprechenden Anteil der Prämie zu erstatt en.

14. Welches Gericht ist zuständig?
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die Würzburger bestimmt sich die
gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der Würzburger oder dem fürden Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassungen der Würzburger. Örtlich zuständig
ist auch das Gericht, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat. 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer müssen
bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

15. Anschrift der Würzburger
Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhofstr. 11, 97070 Würzburg

16. Maklerklausel
Ein von der Würzburger bevollmächtigter Makler ist berechtigt, vertraglich oblie-
gende Anzeigen, Willenserklärungen und Zahlungen der Versicherungsnehmers
für die Würzburger in Empfang zu nehmen – diese gelten als erfüllt, wenn sie bei
der genannten Maklerfirma eingegangen sind – sowie die Schadenregulierung vor-
zunehmen. Die Maklerfirma ist zur unverzüglichen Weitergabe verpflichtet.

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit
Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir, die Würzburger Versicherungs-
AG, insbesondere zur Einschätzung des zu versichernden Risikos (Risikobeurtei-
lung), zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer
Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur Antrags-
, Vertrags- und Leistungsabwicklung. Personenbezogene Daten dürfen nach gel-
tendem Datenschutzrecht erhoben, verarbeitet oder genutzt werden
(Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt, anordnet oder
wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt. Nach dem Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogener
Daten (z. B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweckbestimmung eines Ver-
tragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs.
1 Nr. 1 BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der
verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht,
dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs.1 Nr.2 BDSG).Die Anwendung dieser
Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche und zeitintensive Ein-
zelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung ver-
zichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine
Datenverwendung auch für die Fälle, die nicht von vornherein durch die Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden. (Vgl. dazu Ziffer II.).
Einen intensiveren Schutz genießen besondere Arten personenbezogener Daten
(insbesondere Ihre Gesundheitsdaten). Wir dürfen sie im Regelfall nur verwenden,
wenn Sie zuvor hierzu ausdrücklich einwilligen. Mit den nachfolgenden Einwilli-
gungen ermöglichen Sie zudem eine Datenverwendung auch solcher Daten, die
dem besonderen gesetzlichen Schutz von Privatgeheimnissen gemäß § 203 Straf-
gesetzbuch unterliegen. Diese Einwilligungen sind ab dem Zeitpunkt der Antrag-
stellung wirksam. Sie wirken unabhängig davon, ob später der Versicher-
ungs vertrag zustande kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligungserklärungen
mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen.

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten
Hiermit willige ich darin ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen Daten
unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung
verwendet werden
1. zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prufung der Leistungs-
pflicht durch die Würzburger Versicherungs-AG
2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit einem Vorversicherer, den ich
bei Antragstellung genannt habe.
3. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch
Übermittlung an und zur dortigen Verwendung durch Rückversicherer, bei denen
mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. Eine Absicher -
ung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der vom Versi-
cherer übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der
Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer
Rückversicherer, denen sie - sofern erforderlich - ebenfalls entsprechende Daten
übermitteln.
4. durch andere Unternehmen/Personen innerhalb und außerhalb der Würzbur-
ger Versicher ungs-AG, denen der Versicherer (oder ein Rückversicherer) Aufgaben
ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt. Die Unternehmen/Personen werden
eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung möglichst
schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der Zweckbe-
stimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die eingeschalteten
Unternehmen/Personen sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein
angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und
rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grund-
satz der Verschwiegenheit zu beachten.
5. zur Beratung und Information über Versicherungs- oder sonstige Finanzdienst-
leistungen durch den für mich zuständigen Vermittler.
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III. Datenverwendung zur Risikobeurteilung und Leistungsprüfung
Ich willige in die Verwendung der erfassten oder von mir angegebenen oder über-
mittelten Gesundheitsdaten zur Risikobeurteilung und zur Leistungsprüfung durch
die Würzburger Versicherungs-AG ein. Die Grundsätze der Datensparsamkeit und
Datenvermeidung sind zu beachten.

IV. Erklärung für mitzuversichernde Personen
Die vorstehenden Erklärungen gebe ich auch für meine mitzuversichernden Kin-
der sowie die von mir gesetzlich vertretenen mitzuversichernden Personen ab, die
die Bedeutung dieser Erklärungen nicht selbst beurteilen können.

Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)

§ 28  Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer
vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist, kann
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verlet-
zung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die
Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicher-
   ungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung ver-
pflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit
vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der
Ver sicherungsnehmer.
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit
die Verletz ung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz
2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat.
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertrag-
lichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

§ 37  Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Ver-
sicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht
gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versi-
cherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur
leistungsfrei, wenn er den Versicher ungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

§ 38  Zahlungsverzug bei Folgeprämie
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Ver-
sicher ungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen,
die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirk-
sam,wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzel-
nen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem
Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge je-
weils getrennt anzugeben.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer
bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen,sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Be-
träge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicher -
ungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Ver-
sicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung
wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der
Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, inner-
halb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.

Besondere Bedingungen für die 
Auslandsreise-Rückholkosten-Versicherung 2008 (BB ARH 2008)

1. Mitversicherung von Beistands- / Assistance-Leistungen
In Ergänzung bzw. Erweiterung zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für
die Auslands-Rückholdeckung (AVB-ARH 2008) gelten folgende Leistungen als mit-
versichert:
a) Organisation von medizinischer Versorgung und Dolmetscherdiensten
b) Organisation von Transporten für Transplantate, lebenswichtigen Medikamen-

ten und Blutkonserven zur Behandlung akuter Erkrankungen im In- und 
Ausland

c) Bereitstellung eines Kontaktarztes
d) Kostenübernahmegarantie in Höhe von EUR 10.000,00 an Krankenhäuser
e) Bereitstellung einer Hilfs- oder Begleitperson (auch Verwandte) bis max. 

EUR 2.500,00 im Falle einer Rückholung
f) Such-, Rettungs- und Bergungskosten bis zu max. EUR 5.000,00
2. Deckungserweiterung für Rücktransporte innerhalb Deutschlands
In Erweiterung bzw. Abänderung zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Auslands-Rückholdeckung (AVB-ARH 2008) gelten Rücktransporte auch in-
nerhalb Deutschland wie folgt mitversichert:
Versichert gelten die Kosten des medizinisch notwendigen Transports einer versi-
cherten Person infolge eines unvorhersehbaren Unfalls oder einer unvorherseh-
baren Krankheit während des Urlaubsaufenthaltes innerhalb Deutschlands bis zu
maximal 45 Tagen. Der Versicherungsschutz erstreckt sich während Reisen inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland ab einem Umkreis von 40 km vom ständi-
gen Wohnsitz der versicherten Person entfernt.
Folgende Leistungen gelten versichert:
a) Transport in ein geeignetes Krankenhaus am Wohnsitz der versicherten Person.
b) Transport vom Krankenhaus zum Wohnsitz der versicherten Person, wenn diese 

gesundheitlich nicht in der Lage ist die Fahrt mit öffentlichen oder privaten 
Verkehrsmitteln durchzuführen.

c) Überführung bei Tod einer versicherten Person bzw. Bestattungskosten am 
Aufenthaltsort bis zu EUR 5.000,00.

Weitere Voraussetzungen für eine Kostenübernahme:
• Der Wohnsitz der versicherten Person ist in der Bundesrepublik Deutschland.
• Die versicherte Person befindet sich in stationärer Behandlung und der 

vorhersehbare Krankenhausaufenthalt dauert länger als vier Tage.
• Es ist keine Kostenübernahme durch anderweitigen Versicherungsschutz 

gegeben.
• Die Transportfähigkeit wird durch den behandelnden Arzt bestätigt und 

angeordnet.
• Die versicherte Person ist nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand.
• Eine adäquate Versorgung in dem Krankenhaus am Wohnsitz ist sichergestellt.
Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall Ersatz für Aufwendungen auf dem
Landweg bis zu maximal EUR 15.000,00 einmalig je Person und je Transport wäh-
rend eines Versicher ungsjahres.
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